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Entscheidende Behörde 

Personalvertretungsaufsichtsbehörde 

Entscheidungsdatum 

03.01.2022 

Geschäftszahl 

A38-PVAB/21 

Rechtssatz 

Nach § 41 Abs.1 PVG sind antragsberechtigt an die PVAB u.a. Personen, die die Verletzung ihrer 
Interessen durch gesetzwidrige Geschäftsführung eines PVO behaupten. Nach ständiger Rechtsprechung 
der Personalvertretungsaufsicht gehören auch die unmittelbar oder mittelbar zur Dienstaufsicht berufenen 
Vorgesetzten, die an der Erstattung einer Disziplinaranzeige gehindert sind, weil das PVO seine 
Zustimmung nach § 28 Abs. 2 PVG verweigert, zu jenen Personen, deren Rechte durch gesetzwidrige 
Geschäftsführung des zuständigen PVO verletzt sein können. 
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